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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Kriminalität

Mit der Überweisung einer Motion Schweiger (fdp, ZG) sprach sich der Ständerat für die
Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen im Kampf gegen verbotene
pornografische Darstellungen im Internet (v.a. Kinderpornografie) aus. Der Vorstoss
fordert insbesondere, dass nicht nur der Besitz derartiger Filme und Bilder verboten
ist, sondern bereits der absichtliche Konsum. Um die Strafverfolgung zu erleichtern, soll
zudem die Aufbewahrungspflicht für die Logbuchdateien der Internetanbieter von
sechs auf zwölf Monate verlängert werden. Der Nationalrat behandelte diese Motion
noch nicht, stimmte aber einer Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554) zu, welche
verlangt, dass dieselben Mittel auch im Kampf gegen extreme Gewaltdarstellungen zur
Anwendung kommen. 1

MOTION
DATUM: 09.06.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die Motion von Ständerat Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) für
eine Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen im Kampf gegen verbotene
pornografische Darstellungen im Internet (v.a. Kinderpornografie). Der Ständerat
seinerseits nahm die Ende 2006 von Nationalrat überwiesene Motion Hochreutener
(cvp, BE; Mo. 06.3554) an, welche verlangt, dass dieselben Mittel auch im Kampf gegen
extreme Gewaltdarstellungen zur Anwendung kommen sollen. 2

MOTION
DATUM: 11.12.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat hiess eine Motion von Ständerat Schweiger (fdp, ZG) für eine
Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Kindern vor
pornografischen Darstellungen im Fernmeldebereich ebenfalls gut. Zudem
unterstützte er eine Motion Hochreutener (cvp, BE), (Mo. 07.3539) die den Vorstoss
Schweiger auf Gewaltdarstellungen ausdehnte. Der Bundesrat wies vergeblich darauf
hin, dass dafür an sich die bestehenden Strafrechtsbestimmungen ausreichen würden.
Darüber hinausgehende Massnahmen wie etwa ein generelles Verbot für pornografische
Darstellungen und Angebote im Fernmeldebereich würden dagegen zu weit gehen.
Zudem sei eine Sperrung dieser Angebote allein für Kinder technisch nicht möglich. 3

MOTION
DATUM: 25.09.2008
HANS HIRTER

In die vom Bundesrat geforderte Richtung der Sensibilisierung von Jugendlichen im
Umgang mit den neuen Medien ging eine Motion Schweiger (fdp, ZG), die im Lehrplan 21
einen Medienführerschein einbauen wollte. Nachdem sie letztes Jahr vom Ständerat
angenommen wurde, lehnte sie der Nationalrat aber ab. 4

MOTION
DATUM: 03.03.2011
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Zu einem grossen Schlagabtausch regionaler Interessen kam es im Ständerat bei der
Frage des Standorts der beiden neuen Gerichte. Die Kommissionsmehrheit
unterstützte den Vorschlag des Bundesrates (Aarau und Freiburg); eine aus Marty (fdp,
TI), Dettling (fdp, SZ), Schweiger (fdp, ZG) und Slongo (cvp, NW) gebildete Minderheit war
für Bellinzona und St. Gallen. (Zu dieser Minderheit gehörten bezüglich Bellinzona auch
noch Stadler (cvp, UR) und bezüglich St. Gallen Bürgi (svp, TG)).  Die Befürworter dieser
Standorte versuchten einerseits darzulegen, dass bezüglich der vom Bundesrat
angeführten sachlichen Kriterien für die Standortwahl (vor allem Distanz zu den
Bevölkerungszentren und Personalrekrutierung) auch Bellinzona und St. Gallen geeignet
seien. Viel stärker berücksichtigt werden müsse aber das staatspolitische Element einer
Dezentralisierung der eidgenössischen Institutionen, und dieses spreche eindeutig für
Gerichtssitze in der italienischsprachigen Schweiz und der Ostschweiz. Mit jeweils 26:15
Stimmen beschloss der Ständerat, das Bundesstrafgericht in Bellinzona und das
Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen anzusiedeln. Im Nationalrat empfahl die
Kommission ebenfalls, allerdings mit nur knapper Mehrheit, die Standorte Aarau und
Freiburg. Nachdem sich nahezu alle Abgeordnete aus den betroffenen vier Kantonen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.09.2002
HANS HIRTER
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für ihre Region eingesetzt hatten, beschloss der Rat mit 123:61 Stimmen, Bellinzona den
Vorzug vor Aarau zu geben. Knapper war der Entscheid beim wesentlich
personalreicheren Bundesverwaltungsgericht. Nachdem Freiburg und St. Gallen je 92
Stimmen auf sich vereinigt hatten, gab die Ratspräsidentin Maury-Pasquier (sp, GE) den
Ausschlag für Freiburg. Da aber der Ständerat auf seinem Entscheid für St. Gallen
beharrte, gab die grosse Kammer mit 95:84 Stimmen nach. Der Ständerat
verabschiedete anschliessend eine Empfehlung Lombardi (cvp, TI) (02.3377), welche
den Bundesrat auffordert, die Bundesverwaltung zu dezentralisieren und dabei vor
allem Freiburg und Aarau zu berücksichtigen. 5

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Bei den Ständeratswahlen im Oktober ging es um die Besetzung von 41 Sitzen. Ihre
Ständeratssitze bereits besetzt hatten die Kantone Zug mit Peter Bieri (cvp) und Rolf
Schweiger (fdp) sowie Appenzell Innerrhoden mit Ivo Bischofberger (cvp). Zu einer
stillen Wahl kam es in Obwalden (Hans Hess, fdp) und in Nidwalden (Paul Niederberger,
cvp). In Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Uri hatten die bisherigen Ständeräte keine
Herausforderer und wurden problemlos gewählt. Unverändert blieb die
Ständeratsvertretung auch in den Kantonen Schwyz, Graubünden, Schaffhausen,
Solothurn und Thurgau. 6

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL

Im Kanton Graubünden veränderte sich die parteipolitische Zusammensetzung der
Nationalratsvertretung nicht. Es blieb bei der bisherigen Sitzverteilung 2 SVP, 1 SP, 1 CVP
und 1 FDP. Innerhalb der FDP kam es aber zu einem Wechsel: Der Bisherige Jürg Michel
wurde von Tarzisius Caviezel überrundet. Was die Stimmenteile betrifft, so konnte die
FDP zulegen (2003: 15,8%, 2007: 19,1%), ebenso wie die SVP (2003: 33,9%, 2007:
34,7%). CVP (-3,2 Prozentpunkte auf 20,3%) und SP (-1,2 Prozentpunkte auf 23,7%)
verloren dagegen an Zuspruch. Die Grünen traten im Kanton Graubünden nicht an. 7

WAHLEN
DATUM: 21.10.2007
SABINE HOHL

Für die Wahlen 2011 traten 38 Nationalrätinnen und Nationalräte und 12
Ständerätinnen und Ständeräte nicht mehr an. Damit gab es 2011 mehr Rücktritte als
2007; vor vier Jahren traten gesamthaft 24 Volks- und 14 Kantonsvertreterinnen und
-vertreter zurück. In drei Kantonen mussten mindestens die Hälfte der Nationalratssitze
ersetzt werden: im Kanton Tessin (vier von acht), in Graubünden (drei von fünf) und im
Kanton Schwyz (zwei von vier). Kein Sitz frei wurde in den Kantonen Wallis, Zug,
Schaffhausen, Neuenburg und Basel-Stadt. Den grössten Aderlass an bisherigen
Nationalräten hatte die FDP zu verkraften (10 Rücktritte). Von der SVP, der SP und der
CVP traten je acht Volksvertreterinnen und -vertreter nicht mehr an. Die Grünen
mussten zwei Rücktritte verteidigen und die BDP und die PdA je einen. André Daguet
(sp, BE) war zudem bereits per Ende Frühlingssession zurückgetreten, auch um damit
dem nachrückenden Corrado Pardini die Wahlchancen zu verbessern. Aus der kleinen
Kammer traten sechs Kantonsvertreter der FDP (Briner, SH; Büttiker, SO; Forster, SG;
Leumann, LU; Marty, TI und Schweiger, ZG), sowie je drei von der CVP (Inderkum, UR;
Maissen, GR; Stähelin, TG) und der SVP (Brändli, GR; Bürgi TG und Reimann, AG, der mit
Nationalrat Giezendanner eine Rochade plante) zurück. 8

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Rolf Schweiger (fdp) hatte nach zwölf Jahren, während derer er den Kanton Zug im
Ständerat vertrat, seinen Rücktritt eingereicht. Seinen Sitz wollte die FDP mit
Gesundheitsdirektor Joachim Eder verteidigen. Peter Bieri (cvp) trat für die CVP wieder
an. Die beiden bürgerlichen Kandidaten galten als Favoriten. Auch im Kanton Zug trat
die SVP mit einem Herausforderer an. Philip Brunner wurden allerdings kaum Chancen
eingeräumt; zuvor hatten der aussichtsreichere Regierungsrat Heinz Tännler sowie
Nationalrat Marcel Scherer abgesagt. Lediglich Aussenseiterchancen wurden auch
Eusebius Spescha (sp) und Stefan Gisler von den Alternativen zuerkannt. Tatsächlich
erzielten die beiden Favoriten fast doppelt so viele Stimmen wie der drittplatzierte
Brunner (10'612): sowohl Eder (22'571 Stimmen) als auch Bieri (21'076 Stimmen) waren
somit bereits im ersten Wahlgang gewählt. Auch Spescha (5'998) und Gisler (5'387)
hatten keine Chance. 9

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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Gleich drei Vakanzen für die total fünf Nationalratssitze verhiessen im Kanton
Graubünden Spannung. Zurückgetreten waren Brigitta Gadient (bdp), Sep Cathomas
(cvp) und Andrea Hämmerle (sp). Auf 15 Listen (2007: 13) bewarben sich 17 Frauen und
52 Männer für einen Sitz in Bern. Damit nahm die Zahl der Kandidierenden im Vergleich
zu 2007 zwar leicht zu (61), der Frauenanteil aber markant ab (von 36,1% auf 24,6%). Im
Kanton Graubünden kam es zu einer national einmaligen Listenverbindung zwischen SP,
Grünen – die sich im Kanton unter dem Namen „Verda“ erst 2010 wieder neu gegründet
hatten – und der GLP. Ziel der Verbindung war die Eroberung einer der beiden BDP-
Sitze. Die Verbindung der GLP mit dem linken Lager brachte den Grünliberalen heftige
Kritik der bürgerlichen Parteien ein. So könne sie gleich das ‚L‘ aus ihrem Kürzel
streichen. Zudem verbanden sich die SVP und die EDU, während sowohl FDP als auch
CVP und BDP den Alleingang wählten, nachdem die Freisinnigen einer gemeinsamen
Dreierliste eine Abfuhr erteilt hatten. 

Die seit 1999 stabile Sitzverteilung geriet gehörig durcheinander. Die BDP erzielte 20,5%
an Wählerstimmen, was ziemlich genau ihrem Sitzanteil im Kantonsparlament
entsprach. Damit verlor sie allerdings einen der beiden Sitze, obwohl der
wiedergewählte Hassler das beste Einzelresultat erzielte. Überraschend viele
Wähleranteile (24,5%) sicherte sich die SVP, die sich Mitte 2008 in Graubünden neu
konstituiert hatte und im Gegensatz zur BDP den strammen Zürcher Flügel vertrat. Mit
diesem Anteil sicherte sich auch die SVP einen Sitz, der neu von Heinz Brand besetzt
wurde. Zusammen holten sich die BDP und die SVP damit 45% Wähleranteil, was
verglichen mit dem Anteil der damaligen SVP bei den Wahlen 2007 einer Zunahme von
10,3 Prozentpunkten entsprach. Darüber hinaus konnte neu auch die GLP mit 8,3% der
Bündner Stimmen und dank der geschickten Listenverbindung einen Sitz gewinnen. Der
umtriebige Josias Gasser, der 2008 auf Anhieb ins Stadtparlament von Chur und 2010
ins kantonale Parlament gewählt wurde, wird die Bündner GLP in Bern vertreten. Da
auch die Grünen 2,2% Wähleranteil gewinnen konnten, mussten die restlichen vier
Parteien insgesamt über 20% Wählerverluste unter sich verteilen. Am stärksten unter
der Flurbereinigung zwischen BDP und SVP zu leiden hatte die FDP, die nur noch auf
11,9% der Stimmen kam und nicht nur 7,2 Prozentpunkte, sondern gleich auch noch
ihren Sitz verlor. Dies war auch deshalb überraschend, weil die Freisinnigen bei den
kantonalen Wahlen 2010 noch hatten zulegen können und sogar fraktionsstärkste Partei
geworden waren. Mit der Abwahl von Tarzisius Caviezel verlor die FDP ihren seit 1919
ununterbrochen gehaltenen Bündner Sitz. Auch die CVP (16,6%, -3,7 Prozentpunkte)
und die SP (15,6%, -8,1 Prozentpunkte) mussten massive Verluste in Kauf nehmen, beide
Parteien konnten allerdings ihren jeweiligen Sitz halten. Für die CVP wurde Martin
Candinas gewählt. Für die SP wurde die ehemalige Nationalrätin (1995-1999) Silva
Semadeni wieder nach Bern geschickt. Die EDU büsste ebenfalls Terrain ein und kam
neu noch auf 0,5% Wähleranteil (-1,1 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung lag bei 45,1%
und damit um einiges höher als noch 2007 (41,9%). Stabil blieb der Frauenanteil: seit
1999 schickt die Bündner Wahlbevölkerung eine Frau und vier Männer nach Bern. 10

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Ständeratsersatzwahlen

Keine Überraschungen boten die Ständeratswahlen im Kanton Zug. Die gegenseitige
Unterstützung der beiden grossen Parteien CVP, die mit ihrem bisherigen
Standesvertreter Peter Bieri angetreten war, und FDP, die ihren Kantonsrat und
Fraktionschef Rolf Schweiger nominiert hatte, liess den beiden Mitbewerbern Urs
Bichler (sp) und Hans Durrer (svp) von Anfang an nur geringe Chancen. Schweiger wurde
mit deutlichem Vorsprung als Nachfolger von Andreas Iten gewählt. 11

WAHLEN
DATUM: 25.10.1998
URS BEER

Gleichzeitig mit den Zuger Regierungs- und Kantonsratswahlen wurden die beiden
Bisherigen Peter Bieri (cvp) und Rolf Schweiger (fdp) bestätigt. Für Bieri ist es die
dritte Amtsperiode, für Schweiger die zweite. Die beiden Herausforderer, der rot-grüne
Josef Lang und Hans Durrer von der SVP, blieben weit zurück. 12

WAHLEN
DATUM: 27.10.2002
MAGDALENA BERNATH

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wie schon 2002 wurden parallel zu den Zuger Regierungs- und Kantonsratswahlen die
beiden Bisherigen Peter Bieri (cvp) und Rolf Schweiger (fdp) in ihren Ämtern bestätigt.
Für Bieri ist es bereits die vierte, für Schweiger die dritte Amtsperiode. Der Kandidat
der Grünalternativen, Hanspeter Uster, der 16 Jahre im Regierungsrat sass, blieb ohne
Erfolg. Noch deutlicher scheiterten die Kandidatin der SP und ein Parteiloser. 13

WAHLEN
DATUM: 29.10.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Konjunkturlage- und politik

Das Parlament hiess die Massnahmen in der Herbstsession nach einer langen
Auseinandersetzung gut. Der Ständerat lehnte zuerst einen Nichteintretensantrag von
Germann (svp, SH) und Schweiger (fdp, ZG) mit 25 zu 6 Stimmen ab. Diese begrüssten
zwar grundsätzlich die primär arbeitsmarktbezogenen Vorschläge des Bundesrates,
lehnten das Paket aber aus finanzpolitischen Überlegungen ab. In der Detailberatung
schwächte der Rat den bundesrätlichen Vorschlag ab, die Löhne für einige tausend
ausgesteuerte Langzeitarbeitslose für eine Beschäftigung in nicht profitorientierten
gemeinnützigen Unternehmen für eine Dauer von sechs Monaten vom Bund zu
bezahlen. Die Lohnkosten sollen gemäss dem Entscheid der kleinen Kammer diesen
Organisationen nur teilweise, d.h. mit maximal 3000 Fr. pro Monat vergütet werden. Ein
Antrag Hess (fdp, OW), darauf ganz zu verzichten, lehnte der Ständerat mit 24 zu 12
Stimmen ab. Keine Gnade fand hingegen die vom Bundesrat beantragte
Anschubfinanzierung von rund 25 Mio Fr. zugunsten der Akzeptanz und Verwendung
einer Ausweiskarte mit der elektronischen Signatur. Mehrere Votanten kritisierten, dass
dieses Konzept noch unausgegoren sei und nicht klar sei, wofür die finanziellen Mittel
verwendet werden sollen. Mit 22 zu 15 Stimmen wurde auf Antrag Gutzwiller (fdp, ZH)
dieser Beitrag gestrichen.

Auch im Nationalrat beantragte eine aus Mitgliedern der SVP und der FDP gebildete
Kommissionsminderheit Nichteintreten. Die FDP, die SVP und die BDP waren zwar nicht
gegen alle Komponenten des Stabilisierungsprogramms, sie erachteten aber die
Mehrzahl der im Bereich Arbeitsmarkt vorgesehenen Massnahmen (insbesondere das
Beschäftigungsprogramm für Ausgesteuerte) als wenig sinnvoll. Zudem waren sie gegen
ein drittes Paket zum aktuellen Zeitpunkt, weil sie in den Statistiken bereits erste
Anzeichen einer Wirtschaftserholung zu erkennen glaubten. Ihr Nichteintretensantrag
unterlag mit 93 zu 91 Stimmen äusserst knapp; den Ausschlag gegeben hatte die fast
geschlossene Unterstützung des Programms durch die CVP, welche ihre Bundesrätin
Leuthard nicht im Regen stehen lassen wollte. In der Detailberatung wurden die
zusätzlichen Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung von Personen mit frisch
abgeschlossener Lehre zwar gutgeheissen, scheiterten aber an der Ausgabenbremse,
welche eine Zustimmung durch die Mehrheit aller Ratsmitglieder fordert. Die Idee, dass
der Bund für einige Zeit die Löhne für einige tausend ausgesteuerte Langzeitarbeitslose
für eine Beschäftigung bei gemeinnützigen Unternehmen bezahlt, lehnte der Rat auf
Antrag von Spuhler (svp, TG) mit 94 zu 90 Stimmen ab. Für die finanzielle Unterstützung
von Betrieben, die stellenlose Lehrabsolventen weiter beschäftigen, ergab sich im
Nationalrat eine hauchdünne Mehrheit. Grosszügiger als der Ständerat zeigte er sich
hingegen bei der Förderung der digitalen Unterschrift; er nahm diese wieder in das
Programm auf. Nachdem der Rat eine ganze Reihe von Anträgen der SP und der GP für
zusätzliche Massnahmen abgelehnt hatte, hiess er das dritte
Konjunkturförderungsprogramm mit 94 zu 87 Stimmen gut. 

In der Differenzbereinigung hielt der Ständerat mit deutlicher Mehrheit am
Lohnzahlungsprogramm für Langzeitarbeitslose fest. Mit knappem Mehr war er nun
auch mit dem Beitrag zur Förderung der Verbreitung der digitalen Unterschrift
einverstanden. Im Nationalrat wurden die zusätzlichen Ausgaben für die Aus- und
Weiterbildung von Personen mit neu abgeschlossener Lehre nochmals gutgeheissen,
scheiterten aber erneut an der Ausgabenbremse. Die Lohnübernahme für die befristete
Beschäftigung von Ausgesteuerten fand diesmal eine knappe Mehrheit, vermochte aber
das qualifizierte Mehr für die Überwindung der Ausgabenbremse ebenfalls nicht zu
schaffen. An dieser Hürde scheiterte auch die Finanzierung von Weiterbildungskosten
für Personen, die in Betrieben mit Kurzarbeit beschäftigt sind. Nachdem die kleine
Kammer ihre Beschlüsse nochmals bestätigt hatte, wiederholte sich die Prozedur im
Nationalrat: Er hiess sämtliche Projekte ebenfalls gut, da die befürwortende, aus SP,
CVP und GP gebildete Mehrheit aber weniger als 101 Stimmen zählte, scheiterten sie
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aber alle an der Ausgabenbremse. Die Einigungskonferenz beschloss, an der
Finanzierung der Aus- und Weiterbildung von Lehrabsolventen sowie von
Kurzarbeitenden festzuhalten. Bei den Beschäftigungsprogrammen für Ausgesteuerte
bei gemeinnützigen Organisationen fand sie eine Kompromissformel, welche dem
Bundesrat die Kompetenz erteilt, diese einzuführen, wenn die nationale
Arbeitslosenrate 5% erreicht. Diese Lösung veranlasste drei Abgeordnete der BDP und
zwei der FDP zu Umschwenken, wodurch das qualifizierte Mehr für die Überwindung
der Ausgabenbremse im Nationalrat mit 103 Stimmen erreicht wurde. Die kleine
Kammer schloss sich diesem Entscheid an und beide Ratskammern stimmten auch der
dringlichen Inkraftsetzung zu. 14

Wettbewerb

Der Ständerat erachtete es als störend, dass bei von Mitarbeitern begangenen
Verstössen gegen kartellrechtliche Vorschriften auch dann das Unternehmen selbst zur
Rechenschaft gezogen wird, wenn in der Firma ein qualitativ hochstehendes
Schulungsprogramm zur Verhinderung von derartigem rechtswidrigen Verhalten
durchgeführt wird. Er überwies gegen den Widerstand des Bundesrats und der Linken
eine entsprechende Motion Schweiger (fdp, ZG) mit 24 zu 12 Stimmen. Im Einzelnen
verlangt die Motion, in diesen Fällen eine Minderung oder einen Erlass der Strafe für die
Firma einerseits und die persönliche Strafbarkeit der direkt an der Tat beteiligten
Mitarbeitenden andererseits. 15

ANDERES
DATUM: 06.03.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die im Vorjahr von der kleinen Kammer gutgeheissene Motion
Schweiger (fdp, ZG) für eine anderes Sanktionssystem bei der Bestrafung von
Verstössen gegen kartellrechtliche Vorschriften ebenfalls. 16

MOTION
DATUM: 03.12.2009
HANS HIRTER

Gegen den Willen des Bundesrats stimmte der Ständerat in der Herbstsession der
durch den Nationalrat abgeänderten Motion Schweiger (fdp, ZG) für eine Änderung des
Sanktionssystems im Kartellrecht zu. Während beide Kammern die neu vorgeschlagene
direkte Sanktionierung natürlicher Personen beim Vorliegen vorsätzlicher
kartellrechtlicher Verstösse angenommen hatten, hatte der Nationalrat in seiner Lesung
die für Unternehmen mit bestmöglicher Compliance vorgesehene Exemptionsklausel
gestrichen. Damit wurde dem allfälligen Nachweis unternehmensinterner Programme
zur verstärkten Beachtung des Kartellrechts lediglich sanktionsmildernde, nicht aber
sanktionsausschliessende Wirkung zugebilligt. 17

MOTION
DATUM: 21.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Berichtsjahr befand sich das Schweizerische Kartellrecht in einer Umbruchsphase.
Neben der laufenden Revision des Kartellgesetzes, die eine grundlegende institutionelle
Reform vorsah und welche der Bundesrat im Jahr 2010 in die Vernehmlassung
geschickte hatte, eröffnete die Landesregierung zwei weitere Reformvorhaben. Im
Frühling präsentierte die Regierung einen Vernehmlassungsvorschlag zum Kartellgesetz,
der auf eine im Vorjahr überwiesene Motion Schweiger (fdp, ZG) zurückging. Im Sommer
gab der Bundesrat zudem im Rahmen der Debatte über die Frankenstärke seine Absicht
bekannt, ein grundsätzliches Verbot von harten Kartellen einzuführen. Durch das
Grundsatzverbot für Preis-, Mengen- und Gebietsabsprachen fasste die
Landesregierung einen kartellrechtlichen Paradigmenwechsel ins Auge. Im September
wurde die entsprechende Revisionsvorlage in die Vernehmlassung geschickt. 

Durch die Annahme der erwähnten Motion Schweiger (fdp, ZG) im Jahre 2010 hatte das
Parlament den Bundesrat zu einer Teilrevision des Kartellgesetzes beauftragt. Die
Motion beinhaltete zwei Anliegen. Zum einen verlangte sie, dass Unternehmen mit einer
reduzierten Verwaltungssanktion belegt werden, sofern sie ein Programm zur
Beachtung der kartellgesetzlichen Regelungen betreiben, das hohen Anforderungen
genügt. Zum anderen forderte sie zur Stärkung der Compliance-Anstrengungen der
Unternehmen Strafsanktionen auch gegen natürliche Personen im Fall ihrer aktiven
Beteiligung an Kartellabsprachen mit Wettbewerbern. Ende März schickte der
Bundesrat die aus diesen beiden Aspekten bestehende Vorlage in die Vernehmlassung.
Die Sanktionsmilderung bei wirksamen Kontrollmechanismen stellte nach Ansicht der
Landesregierung eine weitreichende Konzession an die Unternehmen dar, welche nur in
wenigen Staaten praktiziert wurde. Der Bundesrat schlug vor, dieses Anliegen durch
eine entsprechende Ergänzung von Artikel 49a des Kartellgesetzes umzusetzen.
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Bezüglich der Bestrafung von natürlichen Personen stellte der Bundesrat zwei Varianten
zur Diskussion. Die mildere Variante A beinhaltete verwaltungsrechtliche Sanktionen.
Diese umfassten Arbeitsverbote und den Einzug von Lohnbestandteilen, die aufgrund
von Kartellabsprachen erzielt werden. Dagegen beinhaltete Variante B bei harten
Kartellen strafrechtliche Sanktionen, welche Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu
drei Jahren vorsahen. 18

Im Februar des Berichtsjahres unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine
Botschaft zur Revision des Kartellgesetzes. Das Ziel bestand darin, im Interesse einer
liberalen Marktordnung den Wettbewerb in der Schweiz zu intensivieren. Die
beantragte Revision setzte sich aus sechs Hauptpunkten zusammen. Erstens wurde eine
institutionelle Reform ins Auge gefasst, die auf die Schaffung einer unabhängigen
Wettbewerbsbehörde sowie eines unabhängigen erstinstanzlichen
Wettbewerbsgerichts abzielte. Zweitens beantragte der Bundesrat ein grundsätzliches
Verbot von horizontalen Preis-, Mengen- und Gebietsabreden sowie vertikalen
Preisbindungen und Gebietsabschottungen. Im Rahmen dieses Paradigmenwechsels
sollten jedoch abweichende Rechtfertigungsmöglichkeiten zugelassen werden. Der
dritte Revisionspunkt betraf die Ausweitung der Klagelegitimation auf die Endkunden.
Bis dato waren nur jene Wirtschaftsteilnehmer zur Klage berechtigt, die in der
Aufnahme und Ausübung des Wettbewerbs behindert wurden. Viertens bezweckte die
Revision eine Stärkung und Vereinfachung der Zusammenschlusskontrolle, wobei eine
Orientierung an den in der Europäischen Union geltenden Bestimmungen im
Vordergrund stand. Fünftens schlug der Bundesrat als Antwort auf einer im Jahre 2010
überwiesenen Motion Schweiger (fdp, ZG) vor, dass wirksame und adäquate
Massnahmen zur Einhaltung von kartellrechtlichen Bestimmungen (sogenannte
Compliance-Programme) als sanktionsmildender Faktor für Unternehmen
berücksichtigt werden konnten. Sechstens beinhaltete die Botschaft eine Verbesserung
des Widerspruchsverfahrens, das den betroffenen Unternehmen bei drohenden
Sanktionen frühzeitig Rechtssicherheit verschaffen sollte. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.02.2012
LAURENT BERNHARD

Gesellschaftsrecht

Der Ständerat befasste sich als erster mit der Teilrevision der Vorschriften im
Obligationenrecht über die Rechnungslegung in Unternehmen und gleichzeitig auch
mit der vom Kleinunternehmer Thomas Minder 2007 eingereichten so genannten
„Abzockerinitiative“. Der Bundesrat hatte im Vorjahr die Teilrevision des OR um
Bestimmungen über die Rechte der Aktionäre von börsenkotierten Aktiengesellschaften
bei der Festlegung der Managementsentschädigungen ergänzt. Damit sollte sie einen
indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative bilden. Um die parlamentarischen
Beratungen zu beschleunigen und der Initiative fristgerecht einen Gegenvorschlag
gegenüber zu stellen, beschloss der Ständerat, die Bestimmungen über die
Rechnungslegung herauszulösen und später separat zu behandeln (siehe unten). In der
Eintretensdebatte stellte sich nur Savary (sp, VD) eindeutig hinter die
„Abzockerinitiative“. Andere Abgeordnete der SP (Fetz, BS und Leuenberger, SO) und
der SVP (Reimann, AG und Jenny, GL) behielten sich vor, diese in der Volksabstimmung
zu unterstützen, falls die Aktionärsstellung mit dem Gegenvorschlag nicht klar
verbessert werde. Der Ständerat empfahl mit 26 zu 10 Stimmen die Abzockerinitiative
zur Ablehnung.
nzz
Dass aber in Bezug auf die Festlegung der Managerentschädigungen der Staat aktiv
werden muss war unbestritten. Ein Nichteintretensantrag zur OR-Teilrevision wurde
nicht gestellt. In der Detailberatung hielt sich der Ständerat weitgehend an die
Regierungsvorschläge. Die vom Bundesrat beantragte Abschaffung des
Depotstimmrechts akzeptierte er zwar, führte aber mit dem „Nominee-Modell“ eine
neue Stellvertretung für nicht ins Register eingetragene Aktionäre durch die Depot-
Banken ein. Schweiger (fdp, ZG) begründete dieses Modell damit, dass es die
Stimmbeteiligung erhöhe und damit den Einfluss von Minderheitsaktionären
einschränke. Die vom Bundesrat vorgeschlagene einjährige Amtsdauer von
Verwaltungsräten, wie sie auch die Volksinitiative vorsieht, lehnte der Ständerat ab, da
eine jährliche Wiederwahl durch die Aktionärsversammlung die Ausrichtung an
kurzfristigen Erfolgsstrategien fördern würde. Er legte sie deshalb auf drei Jahre fest. Er
kam der Abzockerinitiative aber auch etwas entgegen, indem er börsenkotierten
Gesellschaften vorschrieb, dass der Verwaltungsratspräsident zwingend durch die
Aktionäre gewählt werden muss. Der Bundesrat hatte den Entscheid über das
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Wahlgremium wie bisher den einzelnen Gesellschaften überlassen wollen. Bei
börsenkotierten Gesellschaften wird in Zukunft die Generalversammlung die
Gesamthöhe der Entschädigungen für Verwaltungsräte genehmigen, und diese müssen
einzeln ausgewiesen werden. Ein Antrag der Kommission, dass neben der
Gesamtsumme der Entschädigung der Geschäftsleitung (Management) nicht nur der
Betrag für den bestbezahlten, sondern für alle Manager individuell ausgewiesen werden
muss, fand jedoch keine Mehrheit. Auch das von der Kommission beantragte und auch
in der Volksinitiative enthaltene Verbot von Abgangsentschädigungen für
Spitzenmanager lehnte er ab. Der Ständerat machte zusätzlich einige Änderungen
zugunsten von KMU, indem er nicht börsenkotierte Aktiengesellschaften von einigen
Transparenzvorschriften gegenüber Minderheitsaktionären befreite. Vor der
Gesamtabstimmung, die mit 26 zu 8 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) ausging, erklärten
sich Vertreter der SP, aber auch Stadler (cvp, UR), enttäuscht über diesen „zahnlosen“
und in ihren Augen absolut ungenügenden Gegenvorschlag zur „Abzockerinitiative“. 20

Geld, Währung und Kredit

Banken

Der Bundesrat gab im April 2014 die Erarbeitung einer Botschaft zur Revision des
Steuerstrafrechts in Auftrag. Diese stützte sich auf eine bereits 2013 abgeschlossene
Vernehmlassung. Kernstück der Vorlage sollte die Abschaffung des eigenständigen
Straftatbestands des Steuerbetrugs bilden. Der Bundesrat sah vor, Steuerbetrug neu als
qualifizierte Steuerhinterziehung zu handhaben, wodurch unter anderem
Doppelverfahren vermieden werden sollten. Aufgrund des erweiterten Zugangs zu
Bankdaten für Behörden kam die erwartete Gesetzesänderung einer Aufweichung des
inländischen Bankgeheimnisses gleich. Das Parlament konnte sich bis zum Jahresende
2014 noch nicht zur Vorlage äussern. Die mit dem Geschäft zusammenhängende Motion
Schweiger (fdp, ZG) war am Jahresende formell weiterhin beim Bundesrat pendent. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.07.2014
FABIO CANETG

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Zur Förderung der steuerlichen Attraktivität des Unternehmensstandortes Schweiz
forderte Schweiger (fdp, ZG) mit einer Motion vom Bundesrat die Ausarbeitung eines
Steuerpakets, welches eine Reduktion des Gewinnsteuersatzes für juristische Personen
beinhalten, die Progression bei der direkten Bundessteuer abschwächen, die
wirtschaftliche Doppelbelastung von Aktionären als juristische Person und
Anteilsinhaber mildern und eine Verbesserung bei der Verlustrechnung herbeiführen
soll. Bundesrat Villiger pflichtete bei, dass die Schweiz als Wirtschaftsstandort eine im
OECD-Raum vergleichsweise tiefe Steuerquote anstreben sollte, nicht aber die tiefen
sozialen Standards der USA. Die Befürworter der Motion setzten sich aber mit 27 zu 6
Stimmen durch. 22

MOTION
DATUM: 12.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Auf Antrag seiner WAK beschloss der Nationalrat in der Herbstsession, auch
Entlastungen für Unternehmen ins Steuerpaket aufzunehmen. Vergeblich hatte der
Bundesrat um etwas Geduld gebeten, bis er seine Reformvorschläge ausgearbeitet
habe. Die grosse Kammer senkte den Steuersatz von 8,5% auf 8% des Reingewinnes –
economiesuisse hatte eine Verringerung auf 7,5% gefordert. Einen Antrag Fehr (sp, ZH),
der die KMU mittels Abzug der Ausbildungskosten für Lehrtöchter und Lehrlinge
entlasten wollte, lehnte der Rat ab. Hingegen überwies er im Einverständnis mit dem
Bundesrat eine Motion seiner WAK (Mo. 01.3214), welche die Beseitigung steuerlicher
Ungerechtigkeiten für die KMU verlangte, und stimmte der ständerätlichen Motion
Schweiger (Mo. 00.3552) (fdp, ZG) mit 71:52 Stimmen zu, welche ebenfalls
Steuerleichterungen für die KMU verlangte. In seiner Antwort auf eine Interpellation der
SVP-Fraktion (Ip. 013040) betonte der Bundesrat, Massnahmen zugunsten der
Unternehmungen müssten mit einer nachhaltigen Finanzpolitik vereinbar sein. Im
Anschluss an die Swissair-Krise erklärte sich die Wirtschaft bereit, für ein paar Jahre
auf die vom Nationalrat beschlossene Steuersatzsenkung zu verzichten. 23
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Der Ständerat überwies eine Motion Schweiger (fdp, ZG), die eine umfassende Revision
des Steuerstrafrechts verlangt. Dabei sollen die Strafbestimmungen über die einzelnen
Steuer- und Abgabeerlasse vereinheitlicht und vereinfacht werden und damit die
Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit verbessert werden. Der Bundesrat hatte die
Motion abgelehnt, da er sich nicht zu einer raschen Revision verpflichten wollte. 24

MOTION
DATUM: 15.09.2010
NATHALIE GIGER

Nach der Zustimmung durch den Ständerat im Vorjahr hiess auch der Nationalrat eine
Motion Schweiger (fdp, ZG) gut, die eine umfassende Revision des eidgenössischen
Steuerstrafrechtes anstrebte. 25

MOTION
DATUM: 01.03.2011
LAURENT BERNHARD

Im September 2017 reichten die WAK-NR (Mo. 17.3706) sowie die WAK-SR (Mo. 17.3665)
zwei gleich lautende Motionen zum Verzicht auf die Revision des Steuerstrafrechts ein,
welche der Bundesrat zur Annahme empfahl. Ursprung der nun unliebsam gewordenen
Revision war eine vom Parlament 2010 angenommene Motion Schweiger (fdp, ZG),
welche zum Beispiel Rechtsunsicherheiten eliminieren, verschiedene Steuerarten
vereinheitlichen oder eine Überbestrafung vermeiden wollte. Die als Antwort auf diese
Motion ausgearbeitete Gesetzesrevision war jedoch in der Vernehmlassung grandios
gescheitert, wie es Bundesrat Maurer ausdrückte. Die Revision hätte gemäss dem
Finanzminister die Grenzen bezüglich Schutz der Privatsphäre und Schutz des
Bankkundengeheimnisses so stark verschoben, dass die Vorlage nicht mehr
mehrheitsfähig war. Daher hatte der Bundesrat die Revision im November 2015
zurückgestellt. Als Reaktion unter anderem auf diese Vorlage wurde jedoch die
Volksinitiative „Ja zum Schutz der Privatsphäre“ eingereicht, welche das inländische
Bankkundengeheimnis in der Verfassung verankern wollte. Während sich der
Nationalrat für einen Gegenvorschlag zur Initiative aussprach, lehnte der Ständerat
einen solchen aber ab. Stattdessen reichte die WAK-SR obige Kommissionsmotion zum
Verzicht auf die Revision ein. Der Nationalrat zog nach und beschloss zudem, die
Behandlung der Volksinitiative und des Gegenvorschlags bis nach der Wintersession
2017 – also bis nach der Behandlung der zwei Kommissionsmotionen – zu sistieren. 

In Anbetracht dieser Vorgeschichte stand die Diskussion der Kommissionsmotionen im
Nationalrat im Zeichen der Signalwirkung auf die Initianten der sogenannten „Matter-
Initiative”. Etwas kryptisch erklärte zum Beispiel Leo Müller (cvp, LU), dass eine
Annahme der zwei Motionen und die Signale des Bundesrates, das Steuerstrafrecht
nicht mehr zu traktandieren, dafür sorgen könnten, dass „die Initianten über das
weitere Vorgehen und über das Schicksal dieser Initiative entscheiden“ und die
Initiative mit anderen Worten zurückziehen würden. Dieses „vorauseilende Geschenk“
an die Initianten kritisierte aber nicht nur Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) und
mit ihr die linke Ratshälfte. Deutliche Kritik äusserte auch Martin Landolt (bdp, GL), der
die Motionen als „aktive Sterbehilfe“ für die Volksinitiative bezeichnete. Es sei nicht
Aufgabe von Parlament und Bundesrat, den Initianten den Rückzug zu erleichtern. Die
Annahme der Motion stelle einen Verzicht auf die Chancen, welche eine Revision
durchaus haben könnte, dar, was Landolt unter anderem als Arbeitsverweigerung
bezeichnete. Auf Nachfrage betonte Bundesrat Maurer zudem, dass es keine
Absprachen zwischen ihm, den Initianten und den Urhebern des Gegenvorschlags gäbe.
Vielmehr brachte er einen anderen, formelleren Aspekt für den Verzicht auf die
Revision ins Spiel. So könne man im schweizerischen demokratischen Prozess nicht
einfach eine Vorlage aus dem Jahr 2013 nach fünf Jahren wieder hervornehmen, da
sich das Umfeld stark verändert habe. Dazu bedürfe es mindestens einer neuen
Vernehmlassung, zudem müsse die Verrechnungssteuerreform in Betracht gezogen
werden. Im Sinne einer Frontbereinigung oder „einer Beruhigung der Wogen, die mit
einer Volksinitiative hochgegangen sind“ sollen die Motionen angenommen werden,
empfahl Maurer weiter. Mit 120 zu 64 Stimmen (bei einer Enthaltung) nahm eine aus den
SVP-, FDP- und CVP-Fraktionen bestehende Mehrheit des Nationalrats die beiden
Motionen an. 26

MOTION
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Indirekte Steuern

Bei der Behandlung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben im Erstrat
beantragte CVP-Ständerat David (SG) namens der Kommission, nur ausländische
institutionelle Anleger von der Umsatzabgabe zu befreien. Inländische sollten dagegen
neu als Effektenhändler bezeichnet werden und der obligatorischen Umsatzabgabe
unterliegen, auch wenn sie ihre Geschäfte an ausländischen Börsen abwickeln. Die
Dringlichkeit wurde nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz zur bundesrätlichen Lösung
würden die Mindereinnahmen folglich nur noch 218 Mio Fr. betragen. Leuenberger (sp,
SO) bezog die Opposition und stellte einen Nichteintretensantrag. Er vermisste
entsprechende Kompensationen. Sein Parteikollege Plattner (BS) dagegen unterstützte
den Kommissionsantrag, weil er den Verlust von Arbeitsplätzen befürchtete. Ein Antrag
des Aargauers Reimann (svp) verlangte den Einbezug inländischer Vorsorger und
Sozialversicherer. Schweiger (fdp, ZG) schliesslich plädierte für die bundesrätliche
Vorlage. Das Plenum entsprach dem Kommissionsbeschluss.

Im Nationalrat fand die ständerätliche Variante allerdings nur bei einer Minderheit der
vorberatenden Kommission Gehör. Rennwald (sp, JU) bemängelte die fehlende
Kompensation und beantragte die Rückweisung. Die grüne Fraktion stellte Antrag auf
Nichteintreten. Das drohende Loch in der Bundeskasse hätten wieder einmal die
einfachen Steuerzahler zu begleichen. Fässler (sp, SG) argumentierte, die drohende
Abwanderung mache allein die Streichung der Stempelsteuer für inländische Anleger
notwendig. Finanzanalyst Kaufmann (svp, ZH) sprach sich für eine Globallösung aus, bei
der alle institutionellen Anleger berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Kommission –
vertreten durch Blocher (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) – favorisierte dagegen den
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates und der Rat entsprach diesem Antrag mit 94
zu 90 Stimmen. Der Ständerat hielt jedoch an seinem Beschluss fest und konnte den
Nationalrat in der zweiten Lesung umstimmen. Beide Räte stimmten in der
Wintersession auch der dringlichen Inkraftsetzung zu. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Mit einer Motion verlangte Ständerat Epiney (cvp, VS) (Mo. 02.3736) vom Bundesrat eine
umfassende Überprüfung der Bundesaufgaben. Analog zur NFA-Kommission soll eine
Spezialkommission erstens Vorschläge zu einer allgemeinen Reform der
Bundesaufgaben basierend auf den Kriterien Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
unterbreiten, zweitens das Problem der permanenten Überlastung des Bundes und
seiner Institutionen analysieren und drittens für jedes neue Investitionsvorhaben ein
Spezialbudget vorlegen. Die ersten beiden Punkte des Vorstosses wurden überwiesen,
der dritte abgelehnt; der Bundesrat hatte die ersten Punkte nur in Postulatsform
entgegen nehmen wollen. Auf Antrag des Bundesrates überwies der Ständerat eine
Motion Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 03.3345) als Postulat, welches die Regierung
beauftragt, in vierzig Punkten eine Reihe von Reformen in den verschiedensten
Politikbereichen (Gesundheit, soziale Wohlfahrt, Verkehr, Landesverteidigung etc.)
voranzutreiben. Die Absicht des Motionärs war, den Bundesrat dazu zu bewegen, dem
Parlament eine Auswahlmöglichkeit bei den Sparvorschlägen zu bieten. Bundesrat
Villiger entgegnete, dass er dies gerne tun würde, doch sehe er kein grösseres
Sparpotenzial. Der Rat überwies auch ein Postulat Bürgi (svp, TG) (Mo. 03.3348), das die
finanzpolitische Prüfung von längerfristigen Reformen in elf Bereichen anregte. Im
Anschluss an die Debatte zum Entlastungsprogramm 2003 überwies das Parlament eine
Motion der Spezialkommission-NR (Mo. 03.3435) als Postulat beider Räte, welches ein
weiteres Sanierungsprogramm fordert; die Diskussion einer Motion der SVP-Fraktion
(Mo. 03.3495), die ein Sanierungspaket mit einer Aufgabenverzichtsplanung und einer
Ausgabenreduktion von mindestens 2,5 Mia Fr. bis Ende 2004 verlangt, wurde
verschoben. 28

MOTION
DATUM: 19.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Das Parlament nahm den Finanzplan zur Kenntnis, kritisierte aber den Einsatz der
Kreditsperre: Die Regierung müsste die nötigen Prioritäten setzen, welche zur
Schuldenbremsenkonformität führten und den Räten einen minimalen
Handlungsspielraum im Budgetprozess gewähren. Zudem vermissten die Räte eine auf
einen längeren Planungshorizont angelegte Verknüpfung zwischen Sach- und
Finanzpolitik. Der Nationalrat lehnte einen Ordnungsantrag seiner Finanzkommission
ab, die Behandlung des Finanzplanes auszusetzen, bis ein überarbeiteter Plan vorliege,
der den in den Motionen Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) und Loepfe (cvp, AI) (Mo.
04.3563) verlangten Schranken der Ausgabenentwicklung (Wachstum nur im Rahmen
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der Teuerung) Rechnung trage. Bundesrat Merz kündigte an, durch die Erstellung von
Aufgabenportfolios künftig Sach- und Finanzpolitik besser zu verknüpfen. Im Anschluss
an die Beratungen überwies die grosse Kammer diskussionslos eine Motion ihrer
Finanzkommission (Mo. 05.3714), welche von der Regierung verlangt, im Finanzplan
künftig zu allen Aufgabengebieten die Ziele und Strategien zu liefern und diese so zu
definieren, dass sie mit Hilfe von Indikatoren beurteilt werden können. Sie lehnte eine
Motion der SP-Fraktion (Mo. 05.3611) ab, die im Finanzplan 2008-2011 dem
Wirtschaftswachstum und der Nachhaltigkeit Rechnung tragen und neue Einnahmen
prüfen wollte. 29

In der Frühlingssession nahm die kleine Kammer eine im Vorjahr bereits vom
Nationalrat gebilligte Motion der CVP-Fraktion (Mo. 03.3311) an, welche die
Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und der Strukturen der
Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse forderte. Das Parlament
überwies auch eine Motion von Ständerat Altherr (fdp, AR) (Mo. 04.3811) und eine in die
gleiche Richtung zielende Motion von Nationalrat Favre (fdp, VD) (Mo. 04.3810), welche
eine detaillierte Erfassung der Aufgaben und Aufträge der Bundesverwaltung und deren
Kosten verlangten und, unter Einbezug der Kantone, die Benennung der Schwerpunkte
künftiger Staatstätigkeit. Um zu verhindern, dass der Bundeshaushalt in den
kommenden Jahren wieder aus dem Ruder läuft, stimmten die Räte einer Motion
Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) zu, gemäss der die Ausgaben 2008 den Voranschlag
2004 um maximal 3 Mia Fr. überschreiten dürfen, wobei die Mehrausgaben so weit wie
möglich für wachstumspolitisch sinnvolle Aufgaben einzusetzen sind. Finanzminister
Merz appellierte an das Parlament, zur Umsetzung konsequent Hand zu bieten. In der
Wintersession überwies der Ständerat schliesslich eine Motion Lauri (svp, BE) (Mo.
05.3287) , welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung
der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren.
Ausführlich debattiert, aber mit 18:13 Stimmen abgelehnt wurde ein Postulat
Sommaruga (sp, BE) (Po. 05.3597), das als „Gegenrecht“ zur Schuldenbremse auf der
Ausgabenseite ein Gesetz zur Gegenfinanzierung von Steuersenkungen anregte. 30

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Netz und Vertrieb

Au cours des mois de février et mars, les travaux des experts de l’OSEL se sont faits
prendre à parti par la Commission de l’électricité du Conseil national, qui les jugeait
insatisfaisants et trop lents. Suivant le point de vue de sa commission, le Conseil
national a accepté une initiative parlementaire Speck (udc, AG) (Iv. Pa. 03.409) et une
motion Schweiger (prd, ZG). Le premier texte demandait à ce que les dispositions de la
loi sur le marché de l’électricité (LME) non contestées soient reprises dans une nouvelle
loi. Le second texte exigeait quant à lui que les autorités fédérales mettent les
bouchées doubles pour rédiger la nouvelle loi. L’adoption de ces objets n’a toutefois
pas entraîné la création d’une sous-commission par la Commission de l’énergie pour
l’élaboration d’une nouvelle LME. En effet, avec le mandat qui avait été confié par le
Conseil fédéral au groupe d’experts Schaer, elle était jugée superflue. Néanmoins, dans
son message, le Conseil fédéral a tenu compte des points cités plus hauts, ainsi que
ceux d’une sous-commission instituée par la Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national, qui avait élaboré ses
propres valeurs de référence en vue d’un projet de loi. 31
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Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Lors de la session d’été, le Conseil des Etats s’est saisi de la vue d’ensemble du fonds
destiné à la réalisation des projets d’infrastructure des transports publics (FTP) et le
futur développement de l’infrastructure ferroviaire (ZEB). Le projet contient
notamment le crédit actualisé de la NLFA pour un montant de CHF 19,1 milliards, la
planification et le financement (à hauteur de CHF 5,2 milliards) de la première étape du
ZEB, ainsi qu’un crédit de CHF 40 millions pour l’élaboration d’un future message ZEB
2, concédé après les vives critiques émises par les cantons lors de la consultation de
l’année précédente. Le Conseil des Etats a pour l’essentiel approuvé la planification et
les modalités de financement prévues par le Conseil fédéral. Lors de l’examen du projet
de loi sur le développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF), les sénateurs ont
approuvé un amendement de leur CTT contraignant le gouvernement à présenter aux
chambres un projet concernant les étapes ultérieures du ZEB (ZEB 2) d’ici à 2010.
Surtout, par 26 voix contre 12, ils ont introduit dans la LDIF une liste des mesures que le
Conseil fédéral devra étudier et dans laquelle figurent notamment l’étoffement du Pied
sud du Jura et de la ligne Lausanne–Genève, l’accélération du tronçon Lucerne–Zurich
(avec et sans le tunnel de base du Zimmerberg II), ainsi que des améliorations de
cadences sur les lignes Berne–Viège, Bienne–Bâle, Bienne–Zurich, Zurich–Coire, etc.
Suivant la majorité de sa commission, la chambre haute a en outre chargé le Conseil
fédéral de prévoir des versements supplémentaires au FTP afin de financer les projets
susmentionnés. Dans le même registre, elle a approuvé des amendements Burkhalter
(prd, NE) et Schweiger (prd, ZG) visant à élargir les possibilités de financement à des
partenariats public-privé. Au vote sur l’ensemble, le projet modifié de LDIF a été
approuvé à l’unanimité. Concernant le crédit d’ensemble pour le ZEB 1, le Conseil des
Etats a décidé, par 19 voix contre 13, de l’accroître de CHF 200 millions afin de pallier
les conséquences négatives des travaux du ZEB sur le trafic régional, notamment en
matière de correspondance avec le trafic longue distance. Les autres actes du projet
ont été adoptés à l’unanimité et sans modification.

La CTT-CN ayant pris du retard, le Conseil national s’est d’abord saisi du projet d’arrêté
concernant l’adaptation du crédit d’ensemble pour la NLFA, afin d’éviter une
interruption des travaux en cours. Après avoir rejeté, par 124 voix contre 48, une
proposition de renvoi issue du groupe UDC, le plénum a débattu un amendement
Binder (udc, ZH) visant à augmenter le crédit de CHF 1,2 milliard afin de réintroduire
dans la NLFA le tunnel du Zimmerberg. Malgré le soutien unanime du groupe UDC ainsi
que de députés PDC et PRD, cette proposition a été balayée par 130 voix contre 51. Au
vote sur l’ensemble, l’arrêté a été approuvé par 172 voix contre 7. Lors de la session
d’hiver, la chambre basse s’est penchée sur les autres projets. Elle a suivi la chambre
des cantons concernant l’augmentation de CHF 200 millions du crédit alloué au ZEB 1.
Lors de l’examen du projet de LDIF, le plénum a suivi le Conseil des Etats sur toutes les
questions essentielles. Par contre, il s’en est clairement écarté au sujet de la réduction
du crédit destiné aux mesures antibruit. Le Conseil des Etats a en effet approuvé la
baisse de CHF 1,854 à 1,33 milliard proposée par le gouvernement et justifiée par les
progrès réalisés au niveau des émissions sonores du matériel roulant. Le Conseil
national a cependant suivi sa CTT et refusé d’entrer en matière sur le projet d’arrêté du
Conseil fédéral, jugeant inopportun de réduire les efforts en ce domaine. Au final, des
divergences mineures subsistent concernant la LDIF et l’ordonnance portant règlement
du fonds pour les grands projets ferroviaires, tandis que le désaccord est complet au
sujet du financement des mesures antibruit.

Dans la foulée, le Conseil national a rejeté la motion du conseiller aux Etats Pfisterer
(prd, AG) (07.3328) concernant le ZEB 2, puisque ses revendications ont été intégrées à
la LDIF. L’Assemblée fédérale a par ailleurs pris acte du rapport de la Délégation de
surveillance de la NLFA (08.006). 32
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Luftfahrt

La Commission européenne a précisé attendre la mise en œuvre de l’accord pour juger
si le droit européen est prétérité. Les partis gouvernementaux bourgeois ont manifesté
leur mécontentement, alors que le PS réitérait son soutien au Conseil fédéral. Dans les
faits, cela c’est traduit par la défiance du Conseil des Etats envers le gouvernement. Par
25 voix contre 5, les sénateurs lui ont demandé, via une recommandation de Schweiger
(prd, ZG) (01.3368), d’organiser une vaste consultation avant de signer l’accord aérien.
Les sénateurs espéraient suspendre la signature du gouvernement jusqu’à l’entrée en
vigueur des accords bilatéraux avec l’UE. Cette recommandation ne l’engageant à rien,
le Conseil fédéral a autorisé le DETEC à ratifier l’accord aérien avec l’Allemagne. Le 18
octobre, après trois ans de négociations, l’Allemagne et la Suisse ont signé l’accord
aérien bilatéral. Ce dernier est entré immédiatement en vigueur. La ratification par le
parlement a été agendée à 2002. Tant pour Unique Airport, société concessionnaire de
l’aéroport international de Kloten, que pour Swissair/Crossair et les cantons riverains
(Thurgovie, Schaffhouse, Argovie et Zurich), le plus dur restait à venir. L’ensemble des
acteurs est appelé à coopérer autour d’une "table ronde" instituée par la
Confédération. Il s’agira d’élaborer un nouveau concept d’exploitation de l’aéroport
zurichois, qui tienne compte du transfert en Suisse de 50'000 vols sur les 154'000
passant au-dessus de l’Allemagne, mais aussi qui assainisse les griefs liés au
renouvellement de la concession de l’aéroport par l’OFAC. 33

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.10.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Post und Telekommunikation

Au Conseil des Etats, les sénateurs Maissen (pdc, GR) et Savary (ps, VD) ont déposé des
propositions de non entrée en matière, relevant que la libéralisation complète du
marché postal n’était pas nécessaire, ni même opportune et que le financement du
service universel n’était aucunement garanti par le projet présenté. Ils ont en outre mis
en garde contre une répétition du scénario expérimenté dans les domaines de
l’électricité et des télécommunications, c’est-à-dire, selon eux, une réduction des
prestations conjuguée à une hausse des prix. Par 26 voix contre 15, la chambre haute a
toutefois suivi sa CTT et approuvé l’entrée en matière, jugeant ces inquiétudes
légitimes mais exagérées. Lors de la discussion par article, la CTT a proposé plusieurs
modifications mineures de la LPO, toutes adoptées sans discussion. Le Conseil des
Etats a par contre refusé d’obliger les entreprises souhaitant utiliser les infrastructures
de la Poste à appliquer les dispositions de la convention collective de travail de cette
dernière, comme l’a demandé une minorité Hêche (ps, JU). Par 23 voix contre 12, les
sénateurs ont suivi la majorité de leur commission en décidant d’astreindre les
entreprises postales à publier des informations sur la durabilité écologique et sociale
de leurs prestations. Concernant l’étendue du service universel, la chambre haute n’a
pas souhaité étendre la desserte garantie au-delà des lieux habités à l’année. Elle a
également refusé, par 20 voix contre 15, d’attribuer un rôle prépondérant aux offices de
poste dans la fourniture du service universel par rapport aux agences administrées par
des tiers, comme le souhaitait la même minorité Hêche. Le plénum a par contre suivi
cette minorité en décidant de garantir que chaque commune dispose au minimum
d’une boîte postale publique pour l’expédition de courrier. Les sénateurs ont refusé de
justesse, par 21 voix contre 20, d’augmenter le montant des subventions pour la
diffusion de la presse associative et des journaux quotidiens et hebdomadaires. Par
contre, sur proposition de sa commission, la chambre haute a décidé de supprimer la
limitation dans le temps de ce soutien à la presse. Quant au rythme de la libéralisation,
les sénateurs ont tout d’abord refusé la libéralisation complète et immédiate du
marché postal telle que la souhaitait une minorité Hess (plr, OW). Ils ont rejeté de
justesse, par 20 voix contre 19, une proposition d’une minorité Imoberdorf (pdc, VS)
visant au maintien du monopole de la Poste sur les lettres de moins de 50 grammes
censé assurer le financement à long terme du service universel au profit de la
libéralisation en deux temps voulue par le Conseil fédéral et soutenue par la majorité
de la CTT. La même minorité a vainement tenté de repousser l’ouverture complète du
marché de un à trois ans après l’entrée en vigueur de la LPO. Selon une proposition
Germann (udc, SH), le plénum a décidé que le Conseil fédéral consultera les cantons et
les communes avant de définir les conditions d’accès aux diverses prestations du
service universel. Lors du vote sur l’ensemble, le Conseil des Etats a approuvé le projet
de LPO ainsi amendé par 21 voix contre 10 (et 4 abstentions).

Concernant le projet de LOP (09.050), les discussions ont essentiellement porté sur
l’opportunité d’attribuer une licence bancaire à la Poste. Ce débat a en fait débuté à la
session d’été déjà à l’occasion du traitement de propositions individuelles. Au terme de
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vifs échanges, les sénateurs ont alors rejeté, par 24 voix contre 14, une motion Jenny
(udc, GL) (09.3157) en faveur de la licence bancaire. Les opposants n’ont pas voulu que
la Poste n’entre en concurrence avec les banques cantonales, tandis que les partisans
ont vu dans une banque postale le moyen de garantir le financement du service
universel et le maintien du réseau d’offices existant et d’assurer que l’épargne gérée
par Postfinance profite pleinement à l’économie suisse. Le Conseil national a quant à
lui décidé, par 98 voix contre 69, de ne pas donner suite à une initiative parlementaire
Caviezel (plr, GR) (09.404) allant dans le même sens que la motion Jenny. Par 25 voix
contre 11, les sénateurs ont confirmé leur décision de la session d’été et rejeté la
proposition d’une minorité Maissen (pdc, GR) d’autoriser la Poste à octroyer des crédits
et hypothèques. La transformation de l’ancienne régie en société anonyme n’a suscité
que quelques réticences dans les rangs socialistes. Les sénateurs ont en outre adopté
tacitement deux amendements proposés par la CTT obligeant le Conseil fédéral à
consulter les commissions compétentes de l’Assemblée fédérale avant de déterminer
les objectifs quadriennaux de l’entreprise et de procéder au changement de sa forme
juridique. La chambre haute a par ailleurs refusé, par 21 voix contre 9, d’exonérer de la
TVA les prestations relevant du service universel comme le demandait le sénateur
Maissen (pdc, GR). Au vote sur l’ensemble, le Conseil des Etats a adopté le projet
amendé de LOP par 23 voix contre 4 (et 5 abstentions). 34

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Die Abschaffung des steuerbaren Eigenmietwertes verlangen auch die gleichlautenden
Motionen Sommaruga (sp, BE) und Schweiger (fdp, ZG), welche im März im Ständerat
eingereicht wurden. Steuerliche Abzüge wären nur noch bei Gebäudesanierungen mit
hohem Wirkungsgrad erlaubt und Hypothekarzinsabzüge ausschliesslich im ersten Jahr
nach Erwerb des Wohneigentums möglich. Der Bundesrat beantragte im Mai die
Annahme der Vorstösse, da sie seinen Vorstellungen eines möglichen Systemwechsels
in der Wohneigentumsbesteuerung nahe kommen. Der Ständerat beschloss jedoch, die
Vorstösse wegen noch offenen Punkten seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) zur Vorprüfung vorzulegen. 35

MOTION
DATUM: 27.05.2009
MARLÈNE GERBER

Im Berichtsjahr behandelten die beiden Räte die Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ sowie den indirekten Gegenentwurf, welcher der Bundesrat dem Parlament in
Form eines Bundesgesetzes über die Besteuerung des privaten Wohneigentums
präsentierte. Die Volksinitiative des Hauseigentümerverbandes (HEV) fordert für
Personen im Rentenalter eine fakultative Befreiung von der Besteuerung des
Eigenmietwertes. Der im Vorjahr vom Bundesrat erarbeitete Gegenentwurf sieht im
Gegenzug eine generelle Abschaffung des Eigenmietwerts für alle Personen mit
selbstgenutztem Wohneigentum vor. In der Frühjahrssession präsentierte die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-SR) ihrem Rat eine
überarbeitete Version des bundesrätlichen Entwurfes. Ende 2010 hatte die WAK-SR
nach Anhörung des HEV und der Finanzdirektorenkonferenz ohne Gegenstimme
beschlossen, nicht auf den ursprünglichen Entwurf des Bundesrates einzugehen. Laut
Kommissionssprecher Rolf Schweiger (fdp, ZG) würde der nun präsentierte, überarbeite
Entwurf eine optimale Lösung bieten. Er ermögliche ausserdem eine angemessene
Lösung für Zweitliegenschaften. Mit der Schaffung einer verfassungsrechtlichen
Grundlage sollen Kantone und Gemeinden berechtigt werden, eine
Kostenanlastungssteuer in Form einer Objektsteuer zu erheben, wodurch bei
Abschaffung des Eigenmietwertes ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden
könnten. Eine liberal-linke Kommissionsminderheit beantragte erfolglos Nichteintreten
auf die Vorlage. Sie argumentierte, dass der Gegenentwurf nicht zu einer Vereinfachung
des Steuersystems führen würde. In der Detailberatung umstritten war die Frage, ob
Investitionskosten für energetische Sanierungsmassnahmen und denkmalpflegerische
Arbeiten von der Bundessteuer abzugsberechtigt sein sollten. Hier setzte sich die
Kommissionsminderheit durch, welche sich wie der Bundesrat für die
Abzugsberechtigung aussprach. Der Ständerat beschloss zudem auf Anraten seiner
Kommission mit deutlichem Mehr die Erhöhung des möglichen Schuldzinsabzugs für
Neuerwerbende auf CHF 12'000 pro Ehepaar, resp. auf CHF 6000 für Alleinstehende,
im ersten Steuerjahr mit einer Verminderung der Abzugsmöglichkeiten um jährlich 5
Prozentpunkte, was die Neuerwerbenden für eine Dauer von 20 Jahren
abzugsberechtigt machen würde. Der Bundesrat hatte in seinem Entwurf einen leicht
tieferen Abzug empfohlen, welcher des Weiteren nur für 10 Jahre geltend gemacht
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werden könnte. In der Schlussabstimmung wurde dem indirekten Gegenvorschlag mit 17
zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen zugestimmt. Beinahe einstimmig folgte der
Ständerat im Folgenden dem Bundesrat und empfahl die Volksinitiative „Sicheres
Wohnen im Alter“ zur Ablehnung. Es sei nicht einzusehen, wieso in der Schweiz zwei
Klassen von Steuerpflichtigen geschaffen werden sollten, liess Kommissionssprecher
Schweiger (fdp, ZG) verlauten. Ähnlich argumentierte Hildegard Fässler-Osterwald (sp,
SG) für die knappe Kommissionsmehrheit im Nationalrat. Hier lag jedoch ein
bürgerlicher Minderheitsantrag zur Annahme des Volksbegehrens vor, welcher durch
Georges Theiler (fdp, LU), Mitglied des Initiativkomitees, vertreten wurde. Der
Eigenmietwert sei eine staatliche Aufforderung zum Schuldenmachen und wirke sich
insbesondere für ältere Menschen, die ihre Hypotheken bereits teilweise oder sogar
ganz amortisiert haben, negativ aus. Dank einer Mehrheit der CVP/EVP/glp-Fraktion
gelang den Bürgerlichen mit 97 zu 72 Stimmen eine positive Empfehlung zur
Volksinitiative. In Sachen indirekter Gegenvorschlag sprach sich die WAK-NR mit 14 zu
10 Stimmen für Nichteintreten aus. Ausschlaggebend war die Befürchtung, dass der
indirekte Gegenvorschlag zu einer verschärften Ungleichbehandlung von Mietern und
Wohneigentümern führen würde. Ebenso erachtete die WAK-NR den vehementen
Widerstand der Kantone, welcher auf den ständerätlichen, positiven Entscheid zum
indirekten Gegenvorschlag folgte, als Grund, diesem die Zustimmung zu verweigern. In
dieser Sache folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit nun deutlich;
Nichteintreten wurde mit 114 zu 58 Stimmen beschlossen. Für Eintreten sprachen sich
je ungefähr die Hälfte der FDP und der CVP aus. Dabei wurden sie durch eine
Minderheit der SVP und einer Mehrheit der Grünen unterstützt. Im Winter gingen die
Vorlagen zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat. Nach kurzer Diskussion
beschloss dieser erneut mit deutlichem Mehr von 35 zu 5 Stimmen, die Volksinitiative
„Sicheres Wohnen im Alter“ zur Ablehnung zu empfehlen. Dies geschah auf
grossmehrheitliche Empfehlung seiner Kommission. Diese empfahl ihrem Rat auch
erneut, auf den Gegenvorschlag einzutreten; dieses Mal jedoch nur knapp und dank
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten. Der neu gewählte Ständerat sprach sich
jedoch in der Folge mit 23 zu 17 Stimmen gegen diese Empfehlung und somit auch
gegen den ständerätlichen Entscheid aus der ersten Beratung aus. Nach bereits
erfolgtem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer bedeutete dies das Scheitern
des indirekten Gegenvorschlags. 36

Die Motion Schweiger (fdp, ZG), die ebenfalls die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung verlangte, wurde vom Ständerat nach dessen anfänglicher
Zustimmung zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ abgelehnt und damit erledigt. Die gleichlautende Motion (09.3213) Sommaruga
(sp, BE) wurde wegen Ausscheiden der Motionärin aus dem Rat abgeschrieben. 37

MOTION
DATUM: 14.03.2011
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Im Vorjahr hatte der Nationalrat in einer sehr emotionalen, wahlkampfgefärbten
Debatte entschieden, auf die Revision des Betäubungsmittelgesetzes (BetMG) nicht
einzutreten, womit der Ball wieder beim Ständerat lag, welcher die Revision bereits
2001 nach gelassener Diskussion einstimmig verabschiedet hatte. Die kleine Kammer
liess sich von der nationalrätlichen Verweigerung nicht beeindrucken. Mit 28 zu 12
Stimmen beschloss sie erneut, auf das Gesetz einzutreten; angesichts der unsicheren
Entwicklung im Nationalrat wurde keine Detailberatung durchgeführt, doch wurde in
einzelnen Punkten (Opportunitätsprinzip anstatt völlige Entkriminalisierung des
Konsums, Lenkungsabgabe) ein mögliches Entgegenkommen signalisiert.

Das erneute Scheitern im Nationalrat zeichnete sich bereits in der Kommission ab.
Hatte sie 2003 noch mehrheitlich beantragt, auf die Revision einzutreten, sprach sie
sich nun, wenn auch ganz knapp, dagegen aus. Da klar war, dass vor allem FDP und CVP
das Zünglein an der Waage spielen würden, setzten sich FDP-Präsident und Ständerat
Schweiger (ZG) sowie die Jungparteien von FDP und CVP vehement für Eintreten ein.
Die Diskussion drehte sich nicht um die Revision als Ganzes (so etwa die Überführung
der kontrollierten Heroinabgabe in ordentliches Recht), sondern ausschliesslich um die
Frage der Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums. Erneut standen sich zwei
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unversöhnliche Lager von Befürwortern und Gegnern gegenüber. Mit 102 zu 92 Stimmen
wurde Eintreten abgelehnt, womit die Revision definitiv gescheitert ist. Für Eintreten
sprachen sich SP und Grüne geschlossen aus, dagegen die SVP (ohne Siegrist, AG, und
Gadient, GR), die CVP (mit Ausnahme von Interimspräsidentin Leuthard, AG, und den
beiden Zürcherinnen Zapfl und Ricklin) sowie eine knappe Mehrheit der FDP.

Im Nachgang an das Scheitern der Revision wurde eine Reihe von parlamentarischen
Vorstössen mit ganz verschiedener Stossrichtung eingereicht (Geschäfte 04.3376,
04.443, 04.439, 04.459, 04.3582). Die Kammern nahmen mehrere Petitionen mit
unterschiedlichen Forderungen zur Kenntnis, ohne ihnen Folge zu geben. 38

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Der Ständerat stimmte im Einverständnis mit dem Bundesrat einer Motion Lauri (svp,
BE) zu, welche die Landesregierung verpflichtet, finanzpolitisch prioritäre
Strukturreformen so zu gestalten, dass die Mehrausgaben unter Berücksichtigung der
Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränkt werden können. Im Sozialbereich
besteht die Hauptstossrichtung darin, die aus demographischen Gründen (Alterung der
Bevölkerung) ausgelösten Mehrkosten vorwiegend ausgabenseitig zu kompensieren.

Im Nationalrat ist eine analoge Motion (05.3348) Walker (cvp, SG) hängig. Eine ähnlich
lautende, aber detailliertere Motion (05.3357) Schweiger (fdp, ZG), die insbesondere
AHV und IV thematisierte, wurde hingegen, obwohl der Bundesrat bereit war, sie
entgegen zu nehmen, auf Antrag von Leuenberger (sp, SO) mit 18:12 Stimmen vom
Ständerat abgelehnt. 39

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Der Ständerat als Zweitrat verabschiedete das Bundesgesetz über die eingetragene
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) einstimmig.
Vergebens beantragte der Walliser CVP-Vertreter Epiney Rückweisung an die
Kommission mit dem Auftrag, nicht ein eheähnliches Institut zu schaffen, das vom Volk
nur schwerlich akzeptiert würde, sondern die Frage über privatrechtliche Verträge zu
lösen. Schweiger (fdp, ZG) hielt dem entgegen, der Staat habe für Ehepaare so viele
Regelungen getroffen, die sich nur mit weiteren Rechtsinstituten auf
gleichgeschlechtliche Paare übertragen liessen. Sukkurs erhielt er von Bundesrat
Blocher, einem einstigen Gegner der Vorlage, der betonte, homosexuelle Paare sollten
einen gesetzlichen Rahmen für die gegenseitige Für- und Vorsorge im Rahmen des
öffentlichen Rechts erhalten. Verbal mochte niemand Epiney unterstützen. In der
Abstimmung erhielt der Rückweisungsantrag aber dennoch 11 Stimmen. Abgesehen von
wenigen redaktionellen Details folgte die kleine Kammer Bundes- und Nationalrat. In
der Schlussabstimmung wurde das Partnerschaftsgesetz vom Nationalrat mit 112 zu 51
und vom Ständerat mit 33 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Das von der
EVP und der EDU bereits im Vorjahr im Nationalrat angekündigte Referendum gegen
das Partnerschaftsgesetz kam mit etwas über 67'000 Unterschriften zustande. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2004
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien
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Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Im Berichtsjahr diskutierten die Räte in verschiedenen Fragestellungen die allfällige
Privilegierung von Weiter- und Ausbildungskosten im Steuerregime von Bund und
Kantonen. In der Sommersession behandelte der Ständerat als Erstrat das
Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildungskosten, das der Bundesrat im März an die Räte geschickte hatte. Neu
sollen alle Aus- und Weiterbildungskosten nach dem ersten Abschluss auf der
Sekundarstufe II oder nach dem vollendeten 20. Lebensjahr (bei fehlendem Sek-II-
Abschluss) sowie freiwillige Umschulungskosten abzugsfähig sein. Dies ungeachtet der
Motivation (äussere Umstände oder Freiwilligkeit) und des Bezugs zum gegenwärtig
ausgeübten Beruf. Bei der direkten Bundessteuer schlug der Bundesrat vor, den Abzug
auf 6000.- CHF zu beschränken, bei den Staats- und Gemeindesteuern sind kantonale
Vorgaben massgeblich. Je nach Obergrenze des Abzugs rechnet der Bund mit
Mindereinnahmen von 5 bis 10 Mio. CHF. Insofern die Kantone sich mit ihren
Bestimmungen im Rahmen der Bundesregelungen bewegen, müssen sie mit
Steuerausfällen von 30 bis 60 Mio. CHF rechnen. Eintreten wurde ohne Gegenantrag
beschlossen. Zu reden gaben zum einen die Höhe des vorgesehenen Abzugs, zum
anderen seine steuertechnische Ausgestaltung. Mit Hinweis auf die hohen
Weiterbildungskosten von Berufskadern, die zum Erhalt ihrer Arbeitsmarktfähigkeit
besonders darauf angewiesen seien, sich stets weiterzuentwickeln, verdoppelte die
ständerätliche Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK-SR) die vom Bundesrat
vorgesehene Obergrenze. Eine Minderheit Fetz (sp, BS) wollte bei der tieferen
Obergrenze des Bundesratsentwurfs bleiben. Sie hielt fest, dass damit rund 85% aller
Weiter- bzw. sekundärer Ausbildungen kostendeckend finanziert wären. Mit 21 zu 13
Stimmen folgte der Rat jedoch seiner Kommissionsmehrheit. Ein Antrag Schweiger (fdp,
ZG), der das Anliegen einer Zuger Standesinitiative für einen Abzug der Aus- und
Weiterbildungskosten von Kindern und Jugendlichen auf Kantons- und Bundesebene in
die Vorlage integrieren wollte (siehe nachfolgend), wurde zurückgezogen. In der
Schlussabstimmung passierte das Geschäft mit 24 zu vier Stimmen bei zwei
Enthaltungen. Auch als gesondertes Geschäft vermochte die erwähnte Zuger
Standesinitiative den Ständerat nicht zu überzeugen. 19 von 31 Standesvertretern waren
nicht zu einer entsprechenden Anpassung des Bundesgesetzes über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie des
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer bereit. Der Nationalrat hat beide
Geschäfte im Berichtsjahr noch nicht behandelt. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2011
SUZANNE SCHÄR

Grundschulen

In der Herbstsession überwies der Ständerat gegen den Willen des Bundesrats mit 22 zu
14 Stimmen eine Motion Schweiger (fdp, ZG), die im Lehrprogramm des Lehrplanes 21
einen "Medienführerschein" vorsehen möchte. Den Schülerinnen und Schüler sollen
auf jeder Stufe altersgerechte Kenntnisse der digitalen Medien (Spiele, Internet und
Fernsehen) vermittelt werden. Primär geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen
lernen, zwischen gefährlichen und unschädlichen Inhalten zu unterscheiden. Die EDK
äusserte sich kritisch zu diesem Anliegen. Einerseits bezweifelte sie die Notwendigkeit,
weil im Rahmen der sprachregionalen Lehrpläne die Vermittlung von Medienkompetenz
bereits vorgesehen ist. Anderseits machte sie geltend, dass der Bund keine Befugnis
habe, den Inhalt des Lehrplanes mitzubestimmen. 42

MOTION
DATUM: 15.09.2010
ANDREA MOSIMANN

Medien
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Neue Medien

Der Ständerat überwies in der Sommersession die Motion Schweiger (fdp, ZG), welche
Massnahmen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und zum Schutz der Kinder auf
elektronischen Netzwerken fordert. In der Wintersession wurde im Nationalrat überdies
die Motion Hochreutener (cvp, BE; 06.3554) gutgeheissen, die den Bundesrat
auffordert, die Massnahmen gegen Internetpornographie, die er aufgrund der Motion
Schweiger treffen wird, auch für Gewaltdarstellungen vorzusehen. 43

MOTION
DATUM: 20.12.2006
ANDREA MOSIMANN

Kinder sollen künftig besser vor harter Pornografie im Internet geschützt werden. Der
Nationalrat nahm die Motion Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) zur Bekämpfung der
Cyberkriminalität zum Schutz der Kinder auf den elektronischen Netzwerken an. Dabei
folgte er dem Antrag des Bundesrates, für einen Teil der Massnahmenvorschläge
lediglich einen Prüfungsauftrag zu erteilen. Der Ständerat stimmte dieser Änderung in
der Wintersession zu und hiess auch die Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554)
gut, welche fordert, die gegen Internetpornographie getroffenen Massnahmen auch für
Gewaltdarstellungen vorzusehen. 44

MOTION
DATUM: 11.12.2007
ANDREA MOSIMANN

In der Herbstsession nahm der Ständerat eine weitere Motion zum Thema
Jugendmedienschutz an. FDP-Vertreter Rolf Schweiger (ZG) fordert darin die
Entwicklung eines Medienführerscheins für Jugendliche samt Verankerung eines
Programms zur Förderung der Medienkompetenz im Lehrplan 21. Diese Vorlage sowie
zwei im Dezember eingereichte Postulate ähnlicher Stossrichtung waren Ende des
Jahres im Nationalrat noch hängig. 45

MOTION
DATUM: 16.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Eine in der Herbstsession 2010 vom Ständerat angenommene Motion Schweiger (fdp,
ZG) zum Thema Jugendmedienschutz, welche die Entwicklung eines
Medienführerscheins für Jugendliche samt Verankerung im Lehrplan 21 forderte, wurde
im März des Berichtsjahrs vom Nationalrat abgelehnt. Der Bundesrat und eine Mehrzahl
der Nationalräte beriefen sich auf die Souveränität der Kantone im Bereich der
Volksschule. In seiner Stellungnahme wies der Bundesrat auf bereits bestehende
Programme hin, wie etwa das nationale Medienkompetenz-Programm, das vom
Bundesamt für Sozialversicherungen lanciert worden ist. 46

ANDERES
DATUM: 03.03.2011
DEBORA SCHERRER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Anfang März gab Christiane Langenberger (VD) bekannt, sie stehe für die im April
anstehende Wiederwahl als Parteipräsidentin nicht mehr zur Verfügung; sie sei zum
Schluss gekommen, dass die Partei einen Neustart auch in personeller Hinsicht
brauche. Als aussichtsreichste Kandidaten wurden in der Presse Ständerat Rolf
Schweiger (ZG), Nationalrat Georges Theiler (LU) und Fraktionspräsident Fulvio Pelli (TI)
gehandelt. 47

PARTEICHRONIK
DATUM: 09.03.2004
MAGDALENA BERNATH

Am 16. April wählten die Freisinnigen in Chur den Zuger Ständerat Rolf Schweiger zum
neuen Parteipräsidenten. Schweiger erzielte 195 Stimmen, Georges Theiler (LU) deren
25. Diskussionslos empfahlen die Delegierten die 11. AHV-Revision mit 184:3 Stimmen
zur Annahme. Zum AHV-Finanzierungsbeschluss gaben sie nach engagierter Debatte mit
166:64 Stimmen bei 3 Enthaltungen die Nein-Parole heraus; damit musste Bundesrat
Couchepin eine Niederlage einstecken, die sich bereits im Januar abgezeichnet hatte,
als die FDP-Fraktion ihr einstiges Ja zur MWSt-Erhöhung rückgängig machte. Zum
Steuerpaket hatten die Freisinnigen bereits letzten Herbst die Ja-Parole beschlossen.
Mit 229:25 Stimmen bei 2 Enthaltungen empfahlen sie ausserdem die Annahme des
Mutterschaftsurlaubs, über den das Volk im September entschied. 48

PARTEICHRONIK
DATUM: 16.04.2004
MAGDALENA BERNATH
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An der Delegiertenversammlung in Zofingen (AG) machte Parteipräsident Schweiger –
nicht zuletzt im Hinblick auf die Sololäufe von Neu-Nationalrat Filippo Leutenegger (ZH)
– klar, dass er von seiner Partei künftig einen einheitlichen Auftritt erwarte. Vor einem
Sachentscheid seien Meinungsvielfalt und Debatten erwünscht, nach der Ausmarchung
aber dürfe es kein Abweichlertum mehr geben. Mit 257:10 Stimmen bei 2 Enthaltungen
beschlossen die Freisinnigen die Ja-Parole zur NFA, die im November zur Abstimmung
kam, und mit 263:25 Stimmen bei einer Enthaltung resp. 250:45 Stimmen die Annahme
der Einbürgerungsvorlagen. Die Konferenz der Kantonalpräsidenten hatte die Nein-
Parole zur Post-Initiative herausgegeben. Hauptgeschäft der Delegiertenversammlung
bildete aber der Ausbau der Führungsstrukturen der Partei. Neu ins Vizepräsidium
gewählt wurde der Kantonalpräsident der Walliser FDP, Léonard Bender. Er teilt sich
das Amt mit der Tessiner Regierungsrätin Marina Masoni, die Gabriele Gendotti ablöste.
Bestätigt wurden zudem der Zürcher Nationalrat Ruedi Noser und seine Ausserrhoder
Kollegin Marianne Kleiner, die neu als Stellvertreterin Schweigers amtiert. Ausserdem
nahmen Daniel Helfenfinger (SO) als Vertreter der Jungpartei sowie Marianne Dürst (GL)
für die FDP-Frauen im siebenköpfigen Spitzengremium Einsitz. Die FDP-Frauen wählten
mit der früheren FDP-Sprecherin Barbara Perriard erstmals eine eigene
Generalsekretärin. Schliesslich bestellten die Freisinnigen einen für die politische
Aussenwirkung der Partei zuständigen Koordinationsausschuss, der die
Bundeshausfraktion stärker in die Führungsarbeit einbindet, sowie die mit 15 neuen
Mitgliedern aufgestockte Geschäftsleitung. 49

PARTEICHRONIK
DATUM: 24.08.2004
MAGDALENA BERNATH

Mitte September billigte die FDP an einer „freisinnigen Landsgemeinde“ in Stans (NW)
jene sechs Schwerpunkte von „Avenir radical“, welche die Parteibasis im Sommer in der
Vernehmlassung ausgewählt hatte. Gemäss Parteipräsident Schweiger stehen sie
einerseits für eine „zeitgemässe Gesellschaftspolitik“ (Sozialleistungen sollen nicht
länger Negativanreize zum Arbeiten setzen, Einführung der Individualbesteuerung und
bundesweite Harmonisierung des Schulsystems), andererseits für eine
„chancengerechte Wachstumspolitik“ (Abbau von Subventionen, mehr Wettbewerb
durch Öffnung der Märkte sowie eine generelle Vereinfachung des Steuersystems). Ein
Antrag für ein Anreizsystem für ökologisches Wachstum wurde abgelehnt. 50

PARTEICHRONIK
DATUM: 13.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Anfang November teilte Rolf Schweiger der FDP seinen sofortigen Rücktritt als
Parteipräsident mit. Er begründete diesen Schritt mit einem Burn-out-Syndrom, das in
den letzten Wochen an Intensität zugenommen habe. Vizepräsidentin Marianne Kleiner
(AR) übernahm interimistisch die Parteileitung. Eine vom Glarner Ständerat Fritz
Schiesser präsidierte Findungskommission erhielt den Auftrag, für das Parteipräsidium
geeignete Kandidaten zu kontaktieren, aber auch strukturelle Fragen wie jene einer
weiteren Professionalisierung des Präsidiums und der dazu erforderlichen finanziellen
Ausstattung zu erörtern. Dass sich diese Fragen nicht trennen liessen, war
insbesondere bei dem von der Presse als potentiellem Nachfolger gehandelten Felix
Gutzwiller (ZH) offensichtlich, der das Amt nicht übernehmen könnte, ohne sich von
einem Teil seiner zahlreichen anderen Funktionen in Wissenschaft und Wirtschaft zu
trennen. Als weitere Anwärter galten Didier Burkhalter (NE), Ruedi Noser (ZH), Marianne
Kleiner (AR), Fulvio Pelli (TI) und Georges Theiler (LU). Ende Dezember unterbreitete die
Findungskommission der Geschäftsleitung einen Doppelvorschlag mit den
Nationalräten Fulvio Pelli (TI) und Georges Theiler (LU). Die Wahl des neuen Präsidenten
ist für April 2005 vorgesehen. 51

PARTEICHRONIK
DATUM: 22.12.2004
MAGDALENA BERNATH

An ihrer Delegiertenversammlung in Solothurn sprachen sich die Freisinnigen Anfang
Jahr mit 253:1 Stimmen bei einer Enthaltung für die Ausdehnung der
Personenfreizügigkeit auf die neuen EU-Staaten aus. In der kontradiktorischen Debatte
zum Schengen-Abkommen gelang es dem Zürcher SVP-Nationalrat Hans Fehr zwar, das
Gespräch auf das von Auns und SVP seit Monaten wiederholte Argument eines Verlusts
der Sicherheit zu fixieren, doch die Delegierten beschlossen mit 219:4 Stimmen die Ja-
Parole. Mit einer langandauernden, stehenden Ovation verabschiedeten die
Freisinnigen anschliessend ihren wegen eines Burnout-Syndroms im November 2004
zurückgetretenen Parteipräsidenten Rolf Schweiger (ZG). Schweiger dankte für das
ihm entgegengebrachte Verständnis; es sei ihm ein grosses Anliegen zu zeigen, dass
psychische Krankheiten nicht zu Stigmatisierungen führen müssen. 52

PARTEICHRONIK
DATUM: 17.01.2005
MAGDALENA BERNATH
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Anfang März wählten die FDP-Delegierten an einem Sonderparteitag in Bern mit 228:150
Stimmen den Tessiner Fulvio Pelli zu ihrem neuen Parteipräsidenten. In seiner
Grundsatzrede beschränkte sich Pelli auf allgemeine Bekenntnisse zum Liberalismus
und Freisinn, vermittelte aber den Eindruck, Visionen entwickeln zu können und sich
besser für die pragmatische Arbeit zu eignen als sein Mitbewerber Georges Theiler (LU),
der im Vorjahr Rolf Schweiger unterlegen und von der Presse lange als geheimer Favorit
gehandelt worden war. Die der Wahl vorangegangene dreistündige, emotionale
Diskussion hatte die Gräben erahnen lassen, die durch die Partei gehen. Zürcher, Ost-
und Zentralschweizer Freisinnige hatten sich für Theiler stark gemacht, während
Tessiner, Romands, Berner, Solothurner und Basler für Pelli votiert hatten. In seiner
Antrittsrede erklärte Pelli, die FDP dürfe nicht wie die SVP auf populistische Lösungen
setzen, und – mit Blick auf die häufig von der Parteilinie abweichenden Äusserungen
Filippo Leuteneggers (ZH): wenn die Partei ihre Position einmal festgelegt habe, dürfe
sie sich keine „Philippika“ erlauben. – Zwei Wochen zuvor hatte die Geschäftsleitung
der FDP alle Mitglieder zu Loyalität gegenüber der Partei aufgerufen, dies, nachdem
bekannt geworden war, das Geschäftsleitungsmitglied Leutenegger sich mit Exponenten
der SVP, der Auns und der Schweizer Demokraten zu einer Anti-Schengen-
Strategiesitzung getroffen hatte. 53

PARTEICHRONIK
DATUM: 06.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Dezember gab die FDP ein Diskussionspapier in die parteiinterne Vernehmlassung,
das wesentliche Aspekte des Wirtschaftsprogramms „wachsende Schweiz“ skizziert.
Das Papier wurde von einer Arbeitsgruppe um Ständerat Rolf Schweiger (ZG) erstellt
und enthält sowohl grundsätzliche Positionen als auch konkrete Projekte. Allgemein
unterstreicht es die Bedeutung global agierender Unternehmen für die Schweizer
Wirtschaft und die Notwendigkeit einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise, die
weniger auf Partikularinteressen wie namentlich die einheimische Landwirtschaft
fokussiert sei. Zu den erwünschten Entwicklungen zählen die Öffnung des
Arbeitsmarktes für beruflich qualifizierte Zuwanderer und der nationale und
internationale Steuerwettbewerb. Erwähnung findet im Papier auch der Vorschlag einer
extremen Vereinfachung des Steuersystems, die „Easy Swiss Tax“, welche die Zürcher
Kantonalpartei und Fulvio Pelli bereits im August der Öffentlichkeit vorgestellt hatten.
Schliesslich greift das Papier die bereits zuvor erwähnte Schaffung einer Stiftung für
Forschung und Ausbildung auf. Die Mittel für eine solche Stiftung würden aus der
Veräusserung von nicht mehr benötigten Liegenschaften, Grundstücken und
Beteiligungen des Bundes stammen. 54

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 28.12.2006
STEPHAN SCHOENHOLTZ

Die UBS-Affäre beschäftigte auch die FDP. Die Partei, die sich als „Helferin des
Finanzplatzes Schweiz“ (Pelli) betrachtet, bekundete aber Mühe, sich deutlich von den
Grossbanken zu distanzieren. Der Unmut gegenüber der UBS wuchs auch in der
Wirtschaftspartei. Insbesondere Nationalrat Philipp Müller (AG) schoss scharf gegen die
Bank und dachte laut über einen Bruch der FDP mit den Grossbanken nach. Daraufhin
trat der frühere UBS-Chef Peter Wuffli als Präsident der Freunde der FDP zurück,
einem Sponsorenverein, welcher der Partei jährlich mehrere 100'000 Fr. zukommen
lässt. Wuffli begründete seinen Rücktritt damit, dass er die FDP in der Vorwahlphase
nicht belasten wolle. Der Streit innerhalb der FDP weitete sich aus, nachdem die
Parteileitung die Parlamentarier angehalten hatte, sich in Bezug auf die
Finanzplatzstrategie des Bundes an die Parteilinie zu halten. Mit der Idee einer
Weissgeldstrategie hatte sich der Unternehmerflügel um die Nationalräte Otto Ineichen
(LU), Philipp Müller (AG), Tarzisius Caviezel (GR) und Werner Messmer (TG) den Unmut
der Parteileitung zugezogen. Allerdings schwenkte dann aber auch die offizielle Partei
von der Verteidigung des Bankgeheimnisses ab. An einer Medienkonferenz
demonstrierte sie einen Schulterschluss und präsentierte eine Weiterentwicklung der
schweizerischen Finanzmarktstrategie. In der Folge wurde eine Strategiegruppe unter
Führung von Rolf Schweiger (ZG) eingesetzt, die an der Delegiertenversammlung vom
24. April einen Bericht vorlegte. Die ursprüngliche Weissgeldidee war bereits im Vorfeld
der Versammlung von den kantonalen Parteipräsidenten abgeschwächt worden,
nachdem mehrere Kantonalsektionen Widerstand angekündigt hatten. Anstelle einer
Belegpflicht wurde eine Selbstdeklaration für ausländische Bankkunden gefordert und
statt der Einführung der schweren Steuerhinterziehung als Strafdelikt wurden eine
Steuerrechtsrevision und Verhaltensregeln für Banken vorgeschlagen. Nach einer
heftigen Diskussion wurde das Papier von den Delegierten knapp angenommen. 55

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 24.04.2010
MARC BÜHLMANN

1) 24h, 4.4.06. ; Motion Schweiger: AB SR, 2006, S. 397 ff.; Motion Hochreutener: AB NR, 2006, S. 2027. 
2) AB NR, 2007, S. 1134 ff.; AB SR, 2007, S. 1060 f. 
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4) AB NR, 2011, S. 150 ff.
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